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Beilage: Antrag auf Ausstellung 
einer Wahlkarte

Für eine gültige Stimmabgabe 
sowohl bei den Gemeinderats- 
als auch bei den Bürgermeister-
wahlen sind unbedingt beide 
Stimmzettel zu kennzeichnen.

Die am Wahltag gültigen COVID-
Bestimmungen sind einzuhalten.
Beim Betreten des Wahllokales 
besteht jedenfalls FFP2-Mas-
kenpflicht.

KUNDMACHUNG
Gemeinderats- und 

Bürgermeisterwahlen 2022
Wahlberechtigt ist jeder EU-Bürger, der am Stichtag 15.12.2021 in der 
Gemeinde den Hauptwohnsitz hatte und spätestens am Tag der Wahl 
das 16. Lebensjahr vollendet hat.

Von der Gemeinde werden wieder rechtzeitig an jeden Wahlberechtig-
ten Wahlverständigungskarten in Postkartenform verschickt.
Sämtliche Wahlberechtigten werden ersucht, diesen Wahlausweis un-
bedingt zur Wahl mitzubringen und unaufgefordert vorzulegen. Durch 
die Vorlage des Wahlausweises werden Verzögerungen im Wahlvor-
gang vermieden, da aufwendiges Suchen im Wählerverzeichnis entfällt.

Wahlberechtigte, die am Wahltag für eine Wahl im Wahllokal verhindert 
sein werden, können die Ausstellung einer Wahlkarte zur Ausübung des 
Wahlrechtes im Weg der Briefwahl beantragen.
Einzelheiten zur Ausstellung einer Wahlkarte sind im Blattinneren nach-
zulesen.

Für Wahlberechtigte, denen es aus Alters-, Krankheits- oder ähnlichen 
Gründen nicht möglich ist, am Wahltag ihr Wahlrecht auszuüben, be-
steht die Möglichkeit dieses vor der Sonderwahlbehörde auszuüben. 
Der Antrag auf Ausübung des Wahlrechtes vor einer Sonderwahlbehör-
de ist spätestens bis spätestens Freitag, den 25. Februar 2022, 14:00 
Uhr, bei der Gemeinde zu stellen.
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Der Bürgermeister persönlich ...

Liebe Hainzenbergerinnen,
liebe Hainzenberger!

Wie bereits allgemein bekannt ist, finden in Tirol am 27. Februar 2022 Gemeinderats- und 
Bürgermeisterwahlen statt. Da ich mich nicht mehr der Wahl stellen werde, endet für mich 
damit ein bedeutender Lebensabschnitt. Ich werde mich aus der Politik und dem öffentli-
chen Leben zurückziehen. Langeweile wird es für mich auch künftig nicht geben – dafür 
werden meine Familie und meine zahlreichen Hobbys sorgen.

Bereits vor 18 Jahren, als ich von euch erstmals zum Bürgermeister gewählt wurde, war 
für mich klar, dass ich nicht mehr als drei Perioden für dieses bedeutende Amt zur Ver-
fügung stehen werde. Einerseits, weil ich dann ein gewisses Lebensalter erreicht haben 
werde und viel wesentlicher für meinen Entschluss, weil verschiedene Sachen mit der Zeit zur Routine werden, 
damit ein gewisser Stillstand eintritt und das für die Weiterentwicklung einer Gemeinde nicht wirklich förderlich 
sein kann. 

In einer Gemeinde braucht es aber immer neue Ideen und ist es stets wichtig auf neue Gegebenheiten und 
Trends zu reagieren. Nicht umsonst sagt das Sprichwort: „Neue Besen kehren gut!“ Dazu kommt, dass die heu-
tige junge Generation zu verschiedenen Dingen eine ganz andere Herangehensweise hat und viele Sachen von 
Grund auf anders sieht. Das ist nicht schlecht und schließlich ist das ja auch ihre Zukunft, die sie selbst gestalten 
wollen und auch sollen. Wir hatten „unsere Zeit“ und nun ist eben „ihre Zeit“ angebrochen.

In Hainzenberg werden sich drei Listen der Gemeinderatswahl stellen. 

Liste Bezeichnung (Kurzbezeichnung) Listenführer  
1  Gemeinsam für Hainzenberg  (FÜR)  Hansjörg Kreidl 
2 Allgemeine Namensliste Hainzenberg  (ANH) Roland Rainer
3 Gemeinschaftsliste Hainzenberg  (GLH)  Erich Schaffler

Zur Wahl des Bürgermeisters stellen sich
Hansjörg Kreidl (FÜR) und Erich Schaffler (GLH).

Ganz bewusst werde ich, entgegen mancher Erwartung, keine Wahlempfehlung abgeben. Ich halte alle Wahl-
werber für fähig, ihre Anliegen und Standpunkte darzustellen und alle Wahlberechtigten für mündig genug, 
selbst eine passende Entscheidung zu treffen. In diesem Sinne wünsche ich allen Wahlwerbern einen fairen 
Wahlkampf auf Augenhöhe und eine gute und gedeihliche Zusammenarbeit nach „geschlagener Schlacht“. 
Schließlich treten alle an, einen wichtigen Beitrag für das Wohl unserer Gemeinde, unseres Landes und unserer 
Bürger zu leisten.

Abschließend bleibt mir nur noch allen für das entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Zu danken für euer 
Verständnis und Entgegenkommen aber auch für konstruktive Kritik und Lösungsfindung. 
Danke sagen möchte ich nicht zuletzt auch allen meinen Mitarbeitern für ihre hervorragende Arbeit und für ihre 
Nachsicht mir gegenüber.  
Allen Wegbegleitern ein herzliches Vergeltsgott!

Der Bürgermeister:

  Georg Wartelsteiner



Wahlkartenausstellung Gemeinderats- und 
Bürgermeisterwahlen 2022

Wahlberechtigte können die Ausstellung einer Wahl-
karte zur Ausübung des Wahlrechtes im Weg der 
Briefwahl beantragen.

Der Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte ist schrift-
lich bis spätestens Mittwoch, den 23. Februar 2022, 
oder mündlich bis spätestens Freitag, den 25. Feb-
ruar 2022, 14:00 Uhr, bei der Gemeinde zu stellen.
Ein Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte liegt der 
Gemeindezeitung bei und kann bei Bedarf vervielfäl-
tigt werden.

Schriftliche Anträge können nach Maßgabe der vor-
handenen technischen Möglichkeiten auch telegra-
fisch, fernschriftlich, mit Telefax, elektronisch oder 
in jeder anderen technisch möglichen Weise ein-
gebracht werden. Nicht möglich ist jedoch ein tele-
fonischer Antrag! Beim mündlichen Antrag ist die 
Identität durch ein Dokument nachzuweisen, beim 
schriftlichen Antrag kann die Identität, sofern der An-
trag im Fall der elektronischen Einbringung nicht mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen 
ist, auch auf andere Weise, insbesondere durch Vor-
lage der Kopie eines Lichtbildausweises oder einer 
anderen Urkunde, glaubhaft gemacht werden. Für 
die Antragsstellung kann – anders als für die Abho-
lung oder die Zusendung der Wahlkarte – keine Voll-
macht erteilt werden.

Wahlkarten können entweder bei der Gemeinde 
persönlich oder von einer vom Antragssteller bevoll-
mächtigten Person abgeholt oder bei Angabe einer 
Zustelladresse zugesandt werden.
Der Antragssteller hat die Wahlkarte bis zur Stimm-
abgabe sorgfältig zu verwahren. Für abhanden ge-
kommene oder unbrauchbar gewordene Wahlkarten, 
amtliche Stimmzettel oder Wahlkuverts darf kein Er-

satz ausgestellt werden.
Wahlberechtigte, die eine Wahlkarte beantragt ha-
ben, dürfen ihr Wahlrecht nur im Weg der Briefwahl 
ausüben.

Im Übrigen ist die Vorgangsweise bei der Stimmab-
gabe zur Briefwahl den Ausführungen auf der Wahl-
karte zu entnehmen. 
Für die Gültigkeit der Stimmabgabe ist es unbedingt 
erforderlich, nach dem Wahlvorgang auf der Wahl-
karte den Ort, das Datum und die Uhrzeit einzutra-
gen und durch Unterschrift eidesstattlich zu erklären, 
dass die amtlichen Stimmzettel persönlich, unbe-
obachtet und unbeeinflusst ausgefüllt wurden. An-
schließend ist die Wahlkarte zu verschließen und so 
rechtzeitig im Postweg an die Gemeinde zu übermit-
teln, dass die Wahlkarte dort spätestens bis Freitag, 
den 25. Februar 2022 eingelangt (Empfehlung: Post-
aufgabe spätestens am Mittwoch, 23. Februar 2022,.
Die Wahlkarte braucht nicht frankiert werden (Porto-
kosten trägt die Gemeinde, außer sie wird im Aus-
land aufgegeben).

Bei einer persönlichen Beantragung und Abho-
lung der Wahlkarte kann bei dieser Wahl gleich 
in der Wahlzelle gewählt und die verschlossene 
Wahlkarte in eine im Gemeindeamt aufgestellte 
Wahlurne eingeworfen werden.

Es besteht weiters die Möglichkeit, die Wahlkarte 
auch noch am Wahltag von 07:00 bis 13:00 Uhr bei 
der Wahlbehörde abzugeben. Die Übermittlung an 
die Wahlbehörde kann durch persönliche Übergabe 
oder durch Übergabe mittels Boten erfolgen.

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter im 
Gemeindeamt jederzeit gerne zur Verfügung.

Foto des Monats
Die Schneefälle der letzten Wochen haben für eine 
Reihe wunderschöner Winterbilder gesorgt.
Die Voraussetzung für ganz seltene Bilder hat der 
nach den Schneefällen einsetzende starke Regen 
gebracht. 
Der Regen hat sehr beeindruckend ausgeprägte 
Wasserrillen im Schnee geformt.  
Das Wasser fließt dabei nicht an der Oberfläche, son-
dern am Boden der Neuschneeschicht ab, wodurch 
sich dort Hohlräume bilden. Diese Kanäle füllen sich 
wieder mit nachsinkendem Schnee und durch dieses 
Einsinken entstehen die zahllosen Rillen.



Geburtstage

Am Donnerstag, den 30. Dezember 2021, konnte 
Herr Richard Rüttinger, Enterberg 726, den 70. Ge-
burtstag feiern. Bürgermeister Georg Wartelsteiner 
sowie Vizebürgermeister Hansjörg Kreidl überbrach-
ten ihm die Glückwünsche der Gemeinde Hainzen-
berg. Der rüstige Jubilar hat seinen Wohnsitz erst 
vor einem Jahr von Deutschland nach Hainzenberg 
verlegt. Er hat sich bei uns einen Grund gekauft und 
ein Wohnhaus darauf errichtet.

Am Dienstag, den 11. Jänner 2022, konnte Frau 
Anna Tipotsch, Eggeweg 672, den 80. Geburtstag 
im Kreise ihrer Familie feiern. Bürgermeister Georg 
Wartelsteiner sowie Vizebürgermeister Hansjörg 
Kreidl überbrachten ihr ebenfalls die besten Glück-
wünsche. 
Der  Jubilarin geht es gesundheitlich sehr gut. Leider 
ist ihr Mann Ludwig vor knapp zwei Jahren verstor-
ben. Umso mehr freut es sie, dass sich ihre Kinder 
Annelies, Brigitte, Hans, Elfriede und Wilfried so lie-
bevoll um sie kümmern. 

Am Freitag, den 28. Jänner 2023, konnte Frau Anna 
Hörhager, Schweiberweg 27, den 70. Geburtstag 
im Kreise ihrer Familie feiern. Bürgermeister Georg 
Wartelsteiner sowie Vizebürgermeister Hansjörg 
Kreidl überbrachten ihr die Glückwünsche der Ge-
meinde Hainzenberg. Der rüstigen Jubilarin geht es 
gesundheitlich sehr gut. 
Nach der Goldenen Hochzeit im Herbst letzten Jah-
res und dem 75. Geburtstag ihres Mannes Hermann 
war dies gleich die dritte Familienfeier innerhalb we-
niger Monate.

Wir gratulieren allen Jubilaren auf diesem Wege 
noch einmal ganz herzlich und wünschen vor allem 
viel Gesundheit!

Von links: Vizebürgermeister Hansjörg Kreidl, Anna 
Hörhager und Bürgermeister Georg Wartelsteiner

Von links: Bürgermeister Georg Wartelsteiner, Anna 
Tipotsch und Vizebürgermeister Hansjörg Kreidl

Der Jubilar Richard Rüttinger, Bürgermeister Georg 
Wartelsteiner und Vizebürgermeister Hansjörg Kreidl

Babypaket

Ein Babygeschenk konnte Bürgermeister Georg War-
telsteiner in den letzten Tagen an die glücklichen Eltern 
übergeben:

Er gratulierte Melanie Patsch und Hannes Rieser, Un-
terberg 167, zur Geburt ihrer Tochter Sophia, geb. am 
06. Jänner 2022.  Ganz besonders freut sich auch An-
na-Lena über ihr Schwesterchen!


